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Allgemeine Dienstreisegenehmigung für die Bediensteten der Universität Bayreuth 
 
 

Liebe Mitarbeitende, 
 

aufgrund der Entscheidung der Hochschulleitung in ihrer Sitzung vom 28.10.2025 wird hiermit allen 
Beschäftigten ab 1.1.2026 zum Zwecke der Erledigung von Dienstgeschäften im Rahmen ihrer Tätigkeit 
eine 

allgemeine Dienstreisegenehmigung für eintägige Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
innerhalb Deutschlands 

erteilt. Die Organisationseinheiten werden gebeten, interne Regelungen zur Abstimmung dieser Reisen 
mit den fachvorgesetzten Personen zu treffen, z.B. in Form der Freigabe per E-Mail. 

Die Genehmigung wird in stets widerruflicher Weise erteilt und ist zeitlich unbefristet. 
 

Hinsichtlich des Beförderungsmittels wird darauf hingewiesen, dass hierbei nur die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel (außer Deutschlandticket) und Fahrrad bzw. e-Bike zulässig ist.  
Bei KFZ-Nutzung bzw. Nutzung des Deutschlandtickets muss weiterhin ein separater Dienstreiseantrag 
gestellt werden. 

Im Hinblick auf das Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsprinzip ist die Notwendigkeit der Reisen stets zu 
prüfen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Dr. Nicole Kaiser 
Kanzlerin 
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